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Regeste

Anfechtung Stockwerkeigentümerversammlungsbeschlüsse vom 30. März 2015

Erwägungen

E. 1
An der E._____-strasse 1-2 in F._____/ZH steht eine Überbauung mit dem Namen
"A._____". Die Kläger und Berufungsbeklagten (fortan: Kläger) sind
Stockwerkeigentümer. Die Beklagte und Berufungsklägerin (fortan: Beklagte) ist die
Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer. Die Parteien standen und stehen sich in diversen
Prozessen vor Bezirks-, Ober- und Bundesgericht gegenüber. Gegenstand des vorliegenden
Verfahrens bildet die Anfechtung von Beschlüssen der Stockwerkeigentümergemeinschaft
vom 30. März 2015. Gemäss den sich in der Minderheit befindenden Klägern lag der
damals beschlossenen Jahresrech- nung 2014 (Traktandum Ziff. 3) sowie der
Budgetfestsetzung 2015 (Traktandum Ziff. 4) ein falscher Nebenkostenverteilschlüssel
zugrunde. Die Vorinstanz hat die entsprechende Anfechtungsklage geschützt und die unter
Traktanden Nrn. 3 und

E. 4
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Berufungsbeklagten unter Beilage eines
Doppels von act. 63, sowie an das Bezirksgericht Horgen, je gegen Empfangsschein. Nach
unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die
Vorinstanz zurück.

E. 5
Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der
Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen.
Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde
in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit
Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im
Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der
Streitwert beträgt Fr. 50'000.–. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine
aufschiebende Wirkung.
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